
 

 

 

FREISTELLUNGS-VEREINBARUNG / Rechtefreigabe 
bezüglich der Rechte zur mechanischen Vervielfältigung, Copyright, Autorenrechte, sonstige Rechte 

 

Auftragnehmer: Just-Add-Grooves | Inhaber: Alexander Gramlich | Friedensallee 44 | 22765 Hamburg, D 
 
Auftraggeber:  
(Bei GbR, Einzelfirma, GmbH etc. bitte immer mit Angabe des Gesellschafters, Inhabers, Geschäftsführers etc. Auftraggeber ist immer Rechnungsempfänger!) 

 Firma:           
   Rechtsform:       USt-ID-Nr:        
 

 Privatperson    Gesellschafter, Inhaber, Geschäftsführer   
Name, Vorname:     

Straße / Nr. :        

PLZ / Ort:        

Telefon / Fax:                

E-Mail:         
 
1. Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer beauftragt, mechanische Vervielfältigungen durch ein Presswerk (mechanischer Vervielfältiger) 
fertigen zu lassen und/oder zusätzlich auf Wunsch zum Download per Downloadcode im Internet bereitzustellen. 
 
2. Der Auftraggeber versichert, dass die zur Vervielfältigung übergebenen Werke  
 2.1  weder indiziert noch Gegenstand eines laufenden Indizierungsverfahrens sind.  
 2.2  keinen volksverhetzenden, gewaltverherrlichenden oder sonst offentsichtlich schwer  
 2.3  jugendgefährdenden Inhalt (§ 6 GjSM) haben und nicht mit einem indizierten Titel ganz oder im Wesentlichen  
        inhaltsgleich (§ 18 a GjSM) sind. 
 
3. Diese Gewährleistungs- und Freistellungserklärung gilt für den jetzigen, aber auch für sämtliche künftige zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer abgeschlossenen Vereinbarungen und Produktionsaufträge, selbst wenn nicht in jedem Einzelfall auf sie verwiesen oder sie 
diesen Produktionsaufträgen beigefügt wird. Sie gilt ferner rückwirkend auf den Zeitpunkt des ersten Produktionsauftrages und sie gilt auch 
dann, wenn die Titel nicht einzeln aufgeführt sind, weil sich die Vertragsparteien einig sind, dass nur solche Aufträge angenommen werden, 
für die der Auftraggeber eine Freistellungs-Vereinbarung abschließt. 
 
4. Der Auftraggeber erklärt, sämtliche zur Vervielfältigung notwendigen Rechte, wie z. B. das Recht zur mechanischen Vervielfältigung, das 
Recht zur Verwendung bestimmter Bild-, Film-, Ton-, Daten- und sonstige Aufzeichnungen bzw. Aufnahmen zu besitzen und leistet Gewähr 
dafür, dass sämtliche anfallenden urheberrechtlichen Vergütungen an die zuständigen Stellen abgeführt werden und dass das Presswerk 
(mechanischer Vervielfältiger) damit in keiner Weise in Anspruch genommen wird. 
 
5. Auftragnehmer und Auftraggeber vereinbaren verbindlich als Vertrag zugunsten Dritter gemäß § 328 BGB zugunsten der Firma 
Alexander Gramlich (just-add-grooves.de), das Presswerk, deren Vorlieferanten und Erfüllungsgehilfen, dass der Auftraggeber den 
Auftragnehmer diesbezüglich in jeder Richtung schad- und klaglos stellt, insbesondere alle Forderungen Dritter inklusive Ansprüche von 
Urhebern und Inhabern sonstiger gewerblicher Schutzrechte, Ansprüche von Urheberrechts- oder Leistungsschutzrechtsgesellschaften 
oder entsprechenden Organisationen sowie etwaige Anwalts- und Gerichtskosten, die sich aus einer behaupteten oder tatsächlichen 
Verletzung von derartigen Rechten ergeben, übernimmt. 

Bitte Ausfüllen: Das Musikmaterial der Katalog-Nr.:         ist komplett 
 

   GEMA*-Frei  Teilweise oder komplett GEMA*-Pflichtig 
 * Member organization of BIEM. - Verwertungsgesellschaft = GEMA oder z.B. IFPI, BSA, IRMA, RIAA, BIEM, OSA, AKM, BUMA, STEMRA, NCB, SUISA, AUME ... 
 

(Nur falls vorhanden: VUT-, VDM- Mitglieder etc.): GEMA Einzelvetrag Firmennummer          
 

Von Erstkunden wird zusatzlich eine Kopie des Vetrages benötigt, damit die nötigen einzelnen Auslieferungsgenehmigungen der GEMA entfallen. 
 
 

 Erstpressung  Nachpressung                            Auflage/Stückzahl:          

 

Vetriebsart:   Retail    Verkaufsländer:     Deutschland 
 
 

                    ___________________________________ 
Auftraggeber: Name (Blockschrift)         Ort / Datum    rechtsverbindliche Unterschrift  
         + ggf. Firmenstempel 
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